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BEGRUNDUNG

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
. Griunde und Ziele des Vorschlags

GemaR der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 vom 11. Dezember 2013 (iber die Gemeinsame
Fischereipolitik (GFP) sollen bei der Nutzung der biologischen Meeresschétze die
Populationen fischereilich genutzter Arten in einem Umfang wiederhergestellt und erhalten
werden, der oberhalb des Niveaus liegt, das den hochstmoglichen Dauerertrag (maximum
sustainable yield, MSY) ermoglicht. Ein wichtiges Instrument hierzu ist die j&hrliche
Festsetzung der Fangmoglichkeiten in Form von zul&ssigen Gesamtfangmengen (total
allowable catches, TAC) und Quoten.

In der Verordnung (EU) 2016/1139 vom 6. Juli 2016 zur Festlegung eines Mehrjahresplans
flr die Bestdnde von Dorsch, Hering und Sprotte in der Ostsee und fir die Fischereien, die
diese Bestande befischen, sind die Werte der fischereilichen Sterblichkeit in Form von
Spannen angegeben, die in diesem Vorschlag genutzt werden, um die Ziele der GFP
umzusetzen und insbesondere den MSY zu erreichen und beizubehalten.

Ziel dieses Vorschlags ist es festzulegen, welche Fangmdoglichkeiten den Mitgliedstaaten
2018 bei den kommerziell wichtigsten Fischbestédnden in der Ostsee zur Verfugung stehen. Im
Interesse der Vereinfachung und der Ubersichtlichkeit der jahrlichen TAC- und
Quotenentscheidungen werden die Fangmoglichkeiten fir die Ostsee seit 2006 in einer
eigenen Verordnung festgesetzt.

. Kohéarenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich

Mit dem Vorschlag werden Quoten in einer Hohe festgelegt, die mit den Zielen der
Verordnung (EU) Nr.1380/2013 vom 11. Dezember 2013 (ber die Gemeinsame
Fischereipolitik im Einklang stehen. In dem Vorschlag werden auch die durch die Verordnung
(EU) 2015/812  eingefilhrten ~ Anderungen berticksichtigt, durch  die  das
Fischereiaufwandssystem in der Ostsee abgeschafft wurde.

. Koharenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

Die vorgeschlagenen MaRnahmen sind auf die Ziele und Vorschriften der Gemeinsamen
Fischereipolitik abgestimmt und stehen mit der EU-Politik fur nachhaltige Entwicklung im
Einklang.

2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITAT UND
VERHALTNISMASSIGKEIT

. Rechtsgrundlage

Artikel 43 Absatz 3 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Européischen Union (AEUV).

. Subsidiaritat (bei nicht ausschlie3licher Zustandigkeit)

Der Vorschlag féallt gemalR Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d AEUV in die ausschlielliche
Zustandigkeit der Europdischen Union. Daher findet das Subsidiaritatsprinzip keine
Anwendung.

. Verhéltnismaligkeit
Der Vorschlag entspricht aus folgenden Griinden dem Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit:
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Die Gemeinsame Fischereipolitik ist eine gemeinsame Politik. Geméal3 Artikel 43 Absatz 3
AEUV obliegt es dem Rat, Mallhahmen zur Festsetzung und Aufteilung der
Fangmaglichkeiten in der Fischerei zu erlassen.

Mit der vorliegenden Verordnung des Rates werden den Mitgliedstaaten Fangmoglichkeiten
zugewiesen. Nach Artikel 16 Absétze 6 und 7 und Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 1380/2013 steht es den Mitgliedstaaten frei, diese Fangmaoglichkeiten gemaR den in den
genannten Artikeln festgelegten Kriterien auf Regionen oder Betreiber aufzuteilen. Somit
verfligt jeder Mitgliedstaat tber einen grofien Spielraum bei der Entscheidung, wie er die ihm
zugewiesenen Fangmaoglichkeiten nach dem von ihm gewdahlten sozio6konomischen Modell
ausschopfen will.

Der Vorschlag hat fiir die Mitgliedstaaten keine neuen finanziellen Auswirkungen. Der Rat
verabschiedet diese spezifische Verordnung jedes Jahr, und die Offentlichen und privaten
Mittel zu ihrer Durchfiihrung sind bereits vorhanden.

. Wabhl des Instruments
Vorgeschlagenes Instrument: Verordnung.

Dies ist ein Vorschlag zum Fischereimanagement auf der Grundlage von Artikel 43
Absatz 3 AEUV.

3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER
INTERESSENTRAGER UND DER FOLGENABSCHATZUNG
. Konsultation der Interessentrager

Der Beirat fur die Ostsee wurde auf der Grundlage der Mitteilung der Kommission zur
Konsultation zu den Fangmdglichkeiten 2018 im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik
(COM(2017) 368 final) angehort. Die wissenschaftliche Grundlage fur den Vorschlag wurde
vom Internationalen Rat fir Meeresforschung (ICES) vorgelegt. Die vorgebrachten
vorlaufigen Anmerkungen zu allen betroffenen Bestdnden wurden geprift und in den
Vorschlag aufgenommen, sofern sie derzeitigen Malinahmen nicht zuwiderlaufen oder den
Zustand gefahrdeter Ressourcen verschlechtern.

Die wissenschaftlichen Gutachten zu den Fangbeschréankungen und der Zustand der Bestéande
wurden auch auf dem regionalen Forum BALTFISH im Juni 2017 mit den Mitgliedstaaten
erortert.

. Einholung und Nutzung von Expertenwissen
Als wissenschaftliches Gremium wurde der ICES konsultiert.

Die Union fordert jahrlich wissenschaftliche Gutachten des ICES zum Zustand der
wichtigsten Fischbestdnde an. Die eingegangenen Gutachten betreffen alle Bestande in der
Ostsee, und fir die kommerziell wichtigsten Bestdnde werden TAC vorgeschlagen.

. Folgenabschéatzung

Der Vorschlag ist Teil einer langfristigen Strategie, bei der die Fischerei so angepasst wird,
dass ein dauerhaft nachhaltiges Niveau erreicht und aufrechterhalten wird. Dieser Ansatz
fuhrt zu einem gleichbleibenden fischereilichen Druck, hoheren Quoten und damit héheren
Einkommen fir die Fischer und ihre Familien. Die gréReren Anlandemengen durften sich
positiv auf die Fischwirtschaft, die Verbraucher, die Verarbeitungsindustrie und den
Einzelhandel wie auch die Ubrigen mit gewerblicher Fischerei und Freizeitfischerei im
Zusammenhang stehenden Bereiche auswirken.
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Aufgrund der in den zuriickliegenden Jahren gefassten Beschlusse Uber die
Fangmdglichkeiten in der Ostsee ist es bereits gelungen, einige Bestande wiederaufzufiillen
(Zunahme der Biomasse bei pelagischen Bestande um 50 % zwischen 2012 und 2016) und
das Gleichgewicht zwischen den Fangkapazititen und den Fangmdglichkeiten
wiederherzustellen. Weitere Fortschritte sind jedoch noch erforderlich, um die
Grundfischbestdnde wiederaufzufillen, die zum Teil immer noch aulerhalb biologisch
sicherer Grenzen liegen, und alle Bestdnde auf MSY-Niveau zu bringen.

Dementsprechend wurden durch den Kommissionsvorschlag die Quoten flr Hering in der
westlichen Ostsee, im Bottnischen Meerbusen und im Golf von Riga sowie fiir Dorsch in der
oOstlichen Ostsee und Scholle um durchschnittlich 32 % verringert. Eine Quotenerh6éhung wird
fur die Herings- und Sprottenbestande in der mittleren Ostsee vorgeschlagen (um 25 % bzw.
0,5 %). Die Fangmaglichkeiten fur Lachs in der Ostsee, die als Anzahl der Fische angegeben
werden, steigen von 106 413 auf 116 099 Fische. Dies entspricht einer Erhéhung um 9 %
gegenuber 2017. Fir den Dorschbestand in der westlichen Ostsee wird eine unverénderte
Quote vorgeschlagen.

Somit werden sich die Vorschlage fur 2018 je nach Art der Fischerei vollig unterschiedlich
auswirken. Insgesamt sieht der Kommissionsvorschlag Fangmdglichkeiten in der Ostsee von
rund 647 000 Tonnen vor, was gegentiber 2017 einer Verringerung um 7 % entspricht.

. Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung

Der Vorschlag sieht eine flexible Anwendung der Quotentauschmechanismen vor, die bereits
mit den in den Vorjahren erlassenen Verordnungen tber die Fangmoglichkeiten in der Ostsee
eingefiihrt wurden. Es werden keine neuen Elemente oder neuen Verwaltungsverfahren fiir
(EU- oder nationale) Behorden eingefihrt, die den Verwaltungsaufwand erhéhen kdnnten.

Dieser Vorschlag betrifft eine jahrliche Verordnung fiir das Jahr 2018 und enthalt daher keine
Revisionsklausel.

4, AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
Der Vorschlag hat keine Auswirkungen auf den EU-Haushalt.

o. WEITERE ANGABEN

. Durchfihrungspléane sowie Monitoring-, Bewertungs- und
Berichterstattungsmodalitéaten

Die Uberwachung der Nutzung von Fangmaoglichkeiten in Form von TAC und Quoten ist in
der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates geregelt.
. Ausfuhrliche Erlauterung einzelner Bestimmungen des VVorschlags

Mit dem Vorschlag sollen die Fangmdglichkeiten der Mitgliedstaaten fir bestimmte
Fischbestdande und Bestandsgruppen in der Ostsee fur 2018 festgesetzt werden. Erstmals wird
zudem fir eine Art die Befischung verboten. Dies betrifft den Bestand des Européischen Aals.

Fangmd&glichkeiten

Der neue Mehrjahresplan fiir die Fischereien in der Ostsee® ist am 20. Juli 2016 in Kraft
getreten. GemaR diesem Plan mussen die Fangmoglichkeiten im Einklang mit den Zielwerten

! Verordnung (EU) 2016/1139 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 zur
Festlegung eines Mehrjahresplans fiir die Bestande von Dorsch, Hering und Sprotte in der Ostsee und
fiir die Fischereien, die diese Bestiande befischen, zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 2187/2005

DE



DE

des Plans festgesetzt werden und den Zielspannen fiur die fischereiliche Sterblichkeit
entsprechen. Liegt die Biomasse eines Bestands unter den in dem Plan festgelegten
Referenzpunkten, werden die Fangmadglichkeiten auf einem der fischereilichen Sterblichkeit
entsprechenden Niveau festgesetzt, das proportional zum Rickgang der Biomasse des
Bestands verringert wird.

Die Fangmoglichkeiten werden ferner geméall Artikel 16 Absatz 1 (in Bezug auf den
Grundsatz der relativen Stabilitat) und Artikel 16 Absatz 4 (mit Bezug auf die Ziele der
Gemeinsamen Fischereipolitik und die Bestimmungen von Mehrjahresplédnen) vorgeschlagen.

Soweit zutreffend, wurden bei Bestanden, die mit der Russischen Fdderation geteilt werden,
zur Festsetzung der EU-Quoten die entsprechenden Mengen dieser Bestdnde von den vom
ICES empfohlenen TAC abgezogen. Die den einzelnen Mitgliedstaaten zugewiesenen TAC
und Quoten sind im Anhang aufgefiihrt.

Alle funf pelagischen Bestdnde (vier Heringsbestdnde und ein Sprottenbestand), der
Dorschbestand in der westlichen Ostsee sowie der Schollenbestand und der Lachsbestand im
Hauptbecken der Ostsee sollen im Jahr 2018 auf MSY-Niveau befischt werden. Die
Fangmoglichkeiten fir alle Bestédnde, fur die der Mehrjahresplan fir die Ostsee gilt,
entsprechen den Zielspannen fir die fischereiliche Sterblichkeit, die mit dem Ziel des
hochstmoglichen Dauerertrags im Jahr 2018 im Einklang stehen: Die vorgeschlagenen
Quoten fur drei Heringsbesténde in der westlichen und mittleren Ostsee und im Golf von Riga
entsprechen beiden Teilen der Spanne fur die MSY-Fischsterblichkeit gemaR Artikel 4
Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/1139. Fir zwei Bestdnde, ndmlich Hering und Dorsch in
der westlichen Ostsee, entsprechen die Fangmdglichkeiten der fischereilichen Sterblichkeit
innerhalb der Spanne gemald Artikel 5 Absétze 2 und 3 der Verordnung (EU) 2016/1139.

Die TAC fur Lachs im Finnischen Meerbusen und fir Dorsch in der Ostlichen Ostsee
entsprechen dem vom ICES entwickelten Konzept fur Bestande mit begrenzter Datenlage.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 847/96 des Rates wurden zusétzliche Bedingungen fur die
jahresubergreifende Verwaltung der TAC eingefiihrt, u. a. die Flexibilitdtsbestimmungen nach
den Artikeln 3 und 4 flr unter vorsorgliche bzw. analytische TAC fallende Bestdnde. GemaR
Artikel 2 der genannten Verordnung legt der Rat bei der Festsetzung der TAC fest, fur welche
Bestande die Artikel 3 und 4 nicht gelten, insbesondere in Anbetracht der biologischen Lage
der Bestdnde. In jungerer Zeit wurde der Flexibilititsmechanismus fiir alle Bestdnde
eingefihrt, fir welche die Pflicht zur Anlandung gemdaR Artikel 15 Absatz 9 der
Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 gilt. Um daher zu vermeiden, dass durch UbermaRige
Flexibilitit der Grundsatz der rationellen und verantwortungsbewussten Nutzung der
biologischen Meeresschdtze beeintrachtigt und die Verwirklichung der Ziele der
Gemeinsamen Fischereipolitik behindert wird, sollte klargestellt werden, dass die Artikel 3
und 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 nur Anwendung finden, wenn die Mitgliedstaaten
nicht die jahreslbergreifende Flexibilitdt nach Artikel 15 Absatz 9 der Verordnung (EU)
Nr. 1380/2013 anwenden.

Europdaischer Aal

Der Lebenszyklus des Europdischen Aals ist sehr komplex, da es sich um eine langlebige Art
handelt, die geografisch weit gestreut ist. Neuere Daten deuten darauf hin, dass Aale in der
Sargassosee laichen und dass ihre Larven mit den Meeresstromungen den européischen und
nordafrikanischen Festlandsockel erreichen und dort zu Glasaalen werden, bevor sie in
Binnengewésser einwandern.

des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1098/2007 des Rates (ABI. L 191 vom
15.7.2016, S. 1).
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Wéhrend sie in Binnengewassern (Brackwasser und/oder StiBwasser) leben, variieren die
Faktoren, die die Sterblichkeit der Aale beeinflussen, je nach den &rtlichen Gegebenheiten.
GemaR der Verordnung (EG) Nr.1100/2007 des Rates mit MaRBnahmen zur
Wiederauffiillung des Bestands des Europaischen Aals (Aalverordnung) sind die
Mitgliedstaaten mit groReren Aalhabitaten verpflichtet, Aalbewirtschaftungsplane
einzufiihren, um zu gewahrleisten, dass ausgewachsene Aale in ausreichender Zahl aus den
Flusssystemen in das offene Meer gelangen und laichen kénnen und sich der Bestand erholen
kann. Die nationalen Aalbewirtschaftungspldne koénnen (mdissen aber nicht) auch
Meeresgewasser einschlielRen.

Die neuesten Daten haben jedoch gezeigt, dass 57 % dieser Blankaale, die das offene Meer
erreicht haben, im Rahmen der gewerblichen Fischerei und der Freizeitfischerei in der Ostsee
gefangen werden. GemaR der Aalverordnung missen die Mitgliedstaaten, die Aalfischerei in
EU-Gewaéssern betreiben, den Fischereiaufwand und/oder die Fangmengen gegeniiber dem
Durchschnitt  der Jahre 2004-2006 um 50% verringern, es sei denn, ihre
Bewirtschaftungspldne gelten auch fir Meeresgewdsser. Keiner der an die Ostsee
angrenzenden Mitgliedstaaten erreicht diese VVorgabe.

In wissenschaftlichen Gutachten hiel3 es bereits mehrmals: ,,... wenn fiir den Européischen
Aal das Vorsorgeprinzip angewendet wird, sollten alle anthropogenen Einflisse (z. B.
Freizeitfischerei und gewerbliche Fischerei auf allen Ebenen, Wasserkraftwerke,
Pumpstationen, Verschmutzung), durch die die Entstehung und Abwanderung von
Blankaalen eingeschriinkt wird, moglichst auf null reduziert oder gehalten werden.?

Angesichts des Zustands des Bestands, der in Anhang Il des CITES aufgefihrt ist, steht die
in der Aalverordnung festgelegte Verringerung des Fischereiaufwands oder der Fangmengen
um 50 % nicht im Einklang mit den Zielen der GFP von 2013 fir eine nachhaltige
Ressourcennutzung. GemaR ICES-Gutachten ist es wichtig, dass alle gezielten Fischereien
auf Laicher eingestellt werden, bis sich der Zustand des Bestands nachweislich klar
verbessert hat. Bis eine langerfristige Losung gefunden wurde, ist es daher angesichts dieser
strikten Aussage im ICES-Gutachten zweckmaRig, jegliche Befischung von Europaischem
Aal in der Ostsee im Jahr 2018 zu verbieten.

2 ICES-Gutachten (ber Fangmdglichkeiten, Fénge und Fischereiaufwand, Nordostatlantik. 1CES-

Gutachten 2016, Buch 9, verdffentlicht am 28. Oktober 2016.
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2017/0212 (NLE)
Vorschlag fur eine
VERORDNUNG DES RATES

zur Festsetzung der Fangmaoglichkeiten fur bestimmte Fischbestande und
Bestandsgruppen in der Ostsee ftir 2018

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestutzt auf den Vertrag Uber die Arbeitsweise der Europdischen Union, insbesondere auf
Artikel 43 Absatz 3,

auf Vorschlag der Européischen Kommission,

in Erwégung nachstehender Griinde:

1)

)

3)

(4)

(5)

Artikel 43 Absatz 3 des Vertrags sieht vor, dass der Rat auf Vorschlag der
Kommission Mallnahmen zur Festsetzung und Aufteilung der Fangméglichkeiten in
der Fischerei erlasst.

Gemal Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Européischen Parlaments
und des Rates® sind BestandserhaltungsmaRnahmen unter Beriicksichtigung der
verfligbaren wissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Gutachten und
insbesondere des Berichts des Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschusses
fur die Fischerei (STECF) und anderer Beratungsgremien sowie aller von Beiréten fiir
die jeweiligen geografischen Gebiete oder Zustandigkeitsbereiche erhaltenen
Gutachten und aller gemeinsamen Empfehlungen von Mitgliedstaaten zu erlassen.

Es ist Aufgabe des Rates, Mallnahmen zur Festsetzung und Aufteilung der
Fangmoglichkeiten, gegebenenfalls einschlieBlich bestimmter damit operativ
verbundener Bedingungen, zu erlassen. Den Mitgliedstaaten sollten die
Fangmoglichkeiten so zugewiesen werden, dass eine relative Stabilitdt der
Fangtatigkeiten jedes Mitgliedstaats pro Bestand oder Fischerei gewahrleistet ist und
die in der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 festgelegten Ziele der Gemeinsamen
Fischereipolitik (im Folgenden ,,GFP*‘) gebiihrend berucksichtigt werden.

GemaR Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 zielt die GFP darauf ab, den
Grad der Befischung, der den hochstmoglichen Dauerertrag (maximum sustainable
yield, MSY) ermdglicht, soweit moglich bis 2015 und zunehmend und schrittweise bis
spatestens 2020 zu erreichen.

Die zuldssigen Gesamtfangmengen (total allowable catches, im Folgenden ,,TAC*)
sollten daher geméaB der Verordnung (EU) Nr.1380/2013 auf der Grundlage
vorliegender wissenschaftlicher Gutachten unter Berlcksichtigung biologischer und
soziobkonomischer Aspekte bei gleichzeitig fairer Behandlung aller Fischereisektoren

Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Européischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013
iber die Gemeinsame Fischereipolitik und zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und
(EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG)
Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABI. L 354 vom 28.12.2013,
S. 22).
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(6)

(")

(8)

und unter Bericksichtigung der Meinungen der angehdrten Interessentréger festgesetzt
werden.

Mit der Verordnung (EU) 2016/1139 des Europaischen Parlaments und des Rates*
wurde ein Mehrjahresplan fur die Bestdnde von Dorsch, Hering und Sprotte in der
Ostsee und fir die Fischereien, die diese Bestande befischen, festgelegt (im Folgenden
der ,,Plan*). Der Plan zielt darauf ab, zu gewéhrleisten, dass bei der Nutzung der
lebenden Meeresschétze die Populationen fischereilich genutzter Arten auf einem
Niveau wiederhergestellt und erhalten werden, das oberhalb des Niveaus liegt, das den
hochstmdéglichen Dauerertrag ermdéglicht. Zu diesem Zweck ist der in Spannen
ausgedruckte Zielwert fir die fischereiliche Sterblichkeit fiir die betreffenden
Besténde so rasch wie mdglich und schrittweise und zunehmend bis spétestens 2020
zu erreichen. Die Fangbeschrankungen, die im Jahr 2018 fur die Bestande von Dorsch,
Hering und Sprotte in der Ostsee gelten, sollten mit dem Ziel der Verwirklichung der
Ziele des Plans festgelegt werden.

Nach dem Plan gilt Folgendes: Geht aus wissenschaftlichen Gutachten hervor, dass die
Biomasse des Laicherbestands eines der betroffenen Bestande unter den in Anhang Il
der Verordnung (EU) 2016/1139 festgelegten Referenzpunkten fur die Biomasse des
Laicherbestands liegt, so sind alle geeigneten Abhilfemalinahmen zu ergreifen, um
sicherzustellen, dass der betroffene Bestand schnell wieder ein Niveau oberhalb des
Niveaus erreicht, das den hochstmdglichen Dauerertrag ermoglicht. Nach Angaben des
Internationalen Rates fur Meeresforschung (International Council for the Exploration
of the Sea, ICES) liegt die Biomasse des westlichen Bestands von Ostseedorsch
(Gadus morhua) und von Hering in der westlichen Ostsee (Clupea harengus) unter
den in Anhang Il der genannten Verordnung festgelegten Referenzpunkten fir die
Bestandserhaltung. Daher sollten die Fangmdglichkeiten fir westlichen Ostseedorsch
und Hering in der westlichen Ostsee auf Werte unterhalb der in Anhang | Spalte B der
Verordnung (EU) 2016/1139 festgelegten Spanne fir die fischereiliche Sterblichkeit
festgelegt werden, bei denen der Abnahme der Biomasse Rechnung getragen wird. Zu
diesem Zweck muss im Hinblick auf die erwarteten Auswirkungen der ergriffenen
AbhilfemaBnahmen der Zeitplan fur die Verwirklichung der Ziele der GFP im
Allgemeinen und des Plans im Besonderen berticksichtigt werden und gleichzeitig das
Ziel verfolgt werden, einen wirtschaftlichen, sozialen und beschéftigungspolitischen
Nutzen gemal’ Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 zu erreichen.

Bezuglich des Dorschbestands in der westlichen Ostsee sind weitere
AbhilfemaBnahmen erforderlich. Durch die Beibehaltung der derzeit geltenden
achtwochigen Schonzeit konnten auch weiterhin Ansammlungen von laichendem
Dorsch geschutzt werden. Wissenschaftlichen Gutachten zufolge tragt die
Freizeitfischerei auf den Dorschbestand in der westlichen Ostsee erheblich zur
gesamten fischereilichen Sterblichkeit dieses Bestands bei. Unter Berlcksichtigung
des gegenwartigen Zustands dieses Bestands ist es angebracht, bestimmte derzeit
geltende MalRnahmen fur die Freizeitfischerei aufrechtzuerhalten. Insbesondere sollte
eine tagliche Fangbegrenzung je Fischer gelten, die wéhrend der Laichzeit restriktiver
sein sollte. Dies gilt unbeschadet des Grundsatzes der relativen Stabilitat, der auf
gewerbliche Fischereitatigkeiten anwendbar ist.

Verordnung (EU) 2016/1139 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 zur
Festlegung eines Mehrjahresplans fiir die Bestande von Dorsch, Hering und Sprotte in der Ostsee und
fir die Fischereien, die diese Bestinde befischen, zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 2187/2005
des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1098/2007 des Rates (ABI. L 191 vom
15.7.2016, S. 1).
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)

(10)

(11)

(12)

(13)

Was den Dorschbestand in der dstlichen Ostsee (Gadus morhua) anbelangt, so konnte
der ICES aufgrund von Anderungen in der Biologie dieses Bestands keine
biologischen Referenzpunkte angeben. Um zur Verwirklichung der Ziele des Plans
beizutragen, ist es daher angebracht, die TAC fur 6stlichen Ostseedorsch auf der
Grundlage des Vorsorgeansatzes gemall Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU)
Nr. 1380/2013 festzusetzen.

Fir Hering im Bottnischen Meerbusen nahm der ICES unter Verwendung der
neuesten Daten und der aktuellsten Informationen eine Bestandsbewertung vor und
legte die dem MSY-Niveau entsprechenden Spannen flr die fischereiliche
Sterblichkeit neu fest. Bei diesen Spannen gibt es zwar eine Abweichung zwischen
dem wissenschaftlichen Gutachten und dem Plan, der zum Zeitpunkt seiner Annahme
ebenfalls auf der Grundlage der besten verfligbaren wissenschaftlichen Gutachten
erstellt wurde, doch der Plan ist rechtsverbindlich und in Kraft, sodass er bei der
Festsetzung der Fangmoglichkeiten fiir diesen Bestand zugrunde gelegt werden sollte.

Was den Bestand des Européischen Aals betrifft, so empfahl der ICES, alle die
Mortalitat beeinflussenden anthropogenen Faktoren, einschlieBlich gewerblicher
Fischerei und Freizeitfischerei, auf null zu reduzieren oder méglichst nahe bei null zu
halten. Um diese Empfehlung umzusetzen, muss daher die Befischung dieser Art in
der Ostsee verboten werden.

Fur die Nutzung der in der vorliegenden Verordnung festgesetzten Fangmoglichkeiten
gilt die Verordnung (EG) Nr.1224/2009 des Rates’, insbesondere Artikel 33
betreffend die Aufzeichnung von Fangmengen und Fischereiaufwand und Artikel 34
betreffend die Ubermittlung von Daten iiber ausgeschopfte Fangmdglichkeiten an die
Kommission. Deshalb sollten in der vorliegenden Verordnung die Codes fir
Anlandungen von unter diese Verordnung fallenden Bestdnden festgelegt werden, die
die Mitgliedstaaten bei der Ubermittlung von Daten an die Kommission zu verwenden
haben.

Mit der Verordnung (EG) Nr.847/96 des Rates® (4) wurden zusatzliche
Bestimmungen fur die jahrestibergreifende Verwaltung der TAC eingeflhrt, u. a. die
Flexibilitatsbestimmungen der Artikel 3 und 4 fir vorsorgliche bzw. analytische TAC.
GemaR Artikel 2 der genannten Verordnung legt der Rat bei der Festsetzung der TAC
fest, fur welche Besténde die Artikel 3 und 4 nicht gelten, insbesondere in Anbetracht
der biologischen Lage der Bestédnde. In jlngerer Zeit wurde mit Artikel 15 Absatz 9
der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 der Mechanismus fur jahrestbergreifende
Flexibilitat fir alle Bestande eingefuhrt, fir die eine Pflicht zur Anlandung gilt. Um zu
vermeiden, dass durch UbermaRige Flexibilitdt der Grundsatz der rationellen und
verantwortungsbewussten Nutzung der biologischen Meeresschétze beeintréchtigt, die
Verwirklichung der Ziele der GFP behindert und die biologische Lage der Bestédnde
verschlechtert wird, sollte Klargestellt werden, dass die Artikel 3 und4 der
Verordnung (EG) Nr. 847/96 flr analytische TAC nur dann Anwendung finden, wenn

Verordnung (EG) Nr.1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einfihrung einer
gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der
gemeinsamen Fischereipolitik und zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr.847/96, (EG)
Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG) Nr. 2115/2005, (EG) Nr. 2166/2005, (EG)
Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) Nr. 676/2007, (EG) Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, (EG)
Nr. 1342/2008 sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 und
(EG) Nr. 1966/2006 (ABI. L 343 vom 22.12.2009, S. 1).

Verordnung (EG) Nr. 847/96 des Rates vom 6. Mai 1996 zur Festlegung zusétzlicher Bestimmungen
fiir die jahresubergreifende Verwaltung der TACs und Quoten (ABI. L 115 vom 9.5.1996, S. 3).
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die jahresubergreifende Flexibilitdt nach Artikel 15 Absatz 9 der Verordnung (EU)
Nr. 1380/2013 nicht angewendet wird.

(14) Um eine Unterbrechung der Fangtatigkeiten zu vermeiden und den Lebensunterhalt
der Fischer in der Union zu sichern, sollte die vorliegende Verordnung ab dem
1. Januar 2018 gelten. Aus Grinden der Dringlichkeit sollte diese Verordnung
unmittelbar nach ihrer Veroffentlichung in Kraft treten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
KAPITEL |

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Artikel 1

Gegenstand

Mit dieser Verordnung werden die Fangmaoglichkeiten fir bestimmte Fischbestdande und
Bestandsgruppen in der Ostsee fiir 2018 festgesetzt.

Artikel 2

Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt flr Fischereifahrzeuge der Union, die in der Ostsee fischen.

(2) Diese Verordnung gilt auch fir die Freizeitfischerei, wenn sie in den einschlagigen
Bestimmungen ausdriicklich genannt ist.

Artikel 3

Begriffsbestimmungen

Fur die Zwecke dieser Verordnung gelten die Begriffsbestimmungen gemaR Artikel 4 der
Verordnung (EU) Nr. 1380/2013. Daruber hinaus gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1) ,JCES*: Internationaler Rat fiir Meeresforschung;

2 ,,Ostsee“: die ICES-Gebiete I11b, Il1lc und 11id;

3) ,Bestand“: eine biologische Ressource, die im Meer in einem bestimmten
Bewirtschaftungsgebiet vorkommt;

4) ,Unterdivision”: eine ICES-Unterdivision der Ostsee gemal Anhang| der
Verordnung (EG) Nr. 2187/2005 des Rates’;

(5) »zuldssige Gesamtfangmenge® (total allowable catch, TAC): die Menge eines
Bestands, die im Laufe eines Jahres gefangen werden darf;

(6) ,,Quote*: ein der Union, einem Mitgliedstaat oder einem Drittland zugeteilter Anteil
an der TAC;

! Verordnung (EG) Nr. 2187/2005 des Rates vom 21. Dezember 2005 mit technischen MalRnahmen fir

die Erhaltung der Fischereiressourcen in der Ostsee, den Belten und dem Oresund (ABI. L 349 vom
31.12.2005, S. 1).
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(7) ,Freizeitfischerei®: nichtgewerbliche Fischerei, bei der biologische Meeresschitze
beispielsweise im Rahmen der Freizeitgestaltung, des Fremdenverkehrs oder des
Sports gefangen werden.

KAPITEL Il

FANGMOGLICHKEITEN
Artikel 4

TAC und Aufteilung

Die TAC, die Quoten und die gegebenenfalls operativ damit verbundenen Bedingungen sind
im Anhang festgelegt.

Artikel 5

Besondere Vorschriften zur Aufteilung von Fangmaoglichkeiten

Die Aufteilung der Fangmoglichkeiten auf die Mitgliedstaaten nach der vorliegenden
Verordnung lasst Folgendes unberihrt:

(@) Tausch von zugewiesenen Fangmoglichkeiten geméalR Artikel 16 Absatz 8 der
Verordnung (EU) Nr. 1380/2013;

(b) Abziige und Neuaufteilungen geméaR Artikel 37 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009;

(c) zusétzliche zuldssige Anlandungen gemal Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96
oder gemaR Artikel 15 Absatz 9 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013;

(d) zurlickbehaltene Mengen gemal® Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 oder
Ubertragene  Mengen gemaR Artikel 15 Absatz9 der Verordnung (EU)
Nr. 1380/2013;

(e) Abziige gemal den Artikeln 105 und 107 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009.
Artikel 6

Bedingungen fir die Anlandung von Fangen und Beifangen

(1) Fange von Arten, fiir die Fangbeschrankungen gelten und die aus Fischereien gemaR
Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 stammen, unterliegen der in
Artikel 15 der genannten Verordnung festgelegten Pflicht zur Anlandung.

(2) Die Bestande von Nichtzielarten innerhalb sicherer biologischer Grenzen gemal
Artikel 15 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 sind firr die Zwecke der
Ausnahme von der Pflicht, Fange auf die im genannten Artikel vorgesehene
einschlagige Quote anzurechnen, im Anhang aufgefthrt.
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Artikel 7

MalRnahmen fir die Freizeitfischerei auf Dorsch in den Unterdivisionen 22-24

(1) In der Freizeitfischerei durfen in den Unterdivisionen 22-24 nicht mehr als finf Exemplare
Dorsch pro Fischer und Tag behalten werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 dirfen in den Unterdivisionen 22-24 im Zeitraum vom
1. Februar 2018 bis zum 31. Mé&rz 2018 nicht mehr als drei Exemplare Dorsch pro
Fischer und Tag behalten werden.

(3) Die Abséatze 1 und 2 lassen strengere nationale MaRnahmen unberuhrt.
Artikel 8

Verbote

(1) Européischer Aal (Anguilla anguilla) darf von Fischereifahrzeugen der Union nicht
gefangen, an Bord behalten, umgeladen oder angelandet werden.

(2) Freizeitfischerei auf Europaischen Aal (Anguilla anguilla) ist verboten.

KAPITEL 11

SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 9

Datentibermittlung

Wenn die Mitgliedstaaten der Kommission gemaR den Artikeln 33 und 34 der Verordnung
(EG) Nr. 1224/2009 Daten uber die gefangenen oder angelandeten Mengen der Besténde
ubermitteln, verwenden sie die im Anhang der vorliegenden Verordnung angegebenen
Bestandscodes.

Artikel 10

Flexibilitat
(1) Sofern im Anhang der vorliegenden Verordnung nichts anderes festgelegt ist, gilt
Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 fiir Bestédnde, die unter eine vorsorgliche

TAC fallen, und Artikel 3 Absatze 2 und 3 sowie Artikel 4 der genannten
Verordnung fir Besténde, die unter eine analytische TAC fallen.

(2) Artikel 3 Absatze 2 und 3 und Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gelten nicht,
wenn ein Mitgliedstaat die jahresibergreifende Flexibilitat nach Artikel 15 Absatz 9
der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 nutzt.
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Artikel 11

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europaischen
Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2018.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am

Im Namen des Rates
Der Préasident

13

DE



	1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
	• Gründe und Ziele des Vorschlags
	• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich
	• Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

	2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT
	• Rechtsgrundlage
	• Subsidiarität (bei nicht ausschließlicher Zuständigkeit)
	• Verhältnismäßigkeit
	• Wahl des Instruments

	3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG
	• Konsultation der Interessenträger
	• Einholung und Nutzung von Expertenwissen
	• Folgenabschätzung
	• Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung

	4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
	5. WEITERE ANGABEN
	• Durchführungspläne sowie Monitoring-, Bewertungs- und Berichterstattungsmodalitäten
	• Ausführliche Erläuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags


